
Amt Schönberger Land
Der Gemeindewahlleiter

Öffentliche Bekanntmachung des Gemeindewahlleiters

der zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahl der ehrenamtlichen
Bürgermeisterin / des ehrenamtlichen Bürgermeisters am 09. November 2025

in der Stadt Dassow

Nach § 21 des Landes- und Kommunalwahlgesetzes (LKWG M-V) vom 16.12.2010 (GVOBI.
M-V S.690), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 14. Mai 2024 (GVOBI. M-V S.
154, 183), i. V. m. § 27 Landes- und Kommunalwahlordnung (LKWO M-V) vom 02.03.2011,
zuletzt geändert durch Verordnung vom 12. Februar 2024 (GVOBI. M-V S. 46), werden hiermit
die Wahlvorschläge für die Wahl der ehrenamtlichen Bürgermeisterin / des ehrenamtlichen
Bürgermeisters in der Stadt Dassow am 09. November 2025 öffentlich bekannt gemacht.

Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 11. September 2025
folgende Wahlvorschläge für die Wahl der ehrenamtlichen Bürgermeisterin / des
ehrenamtlichen Bürgermeisters am 09. November 2025 zugelassen:

1. Sozialdemokratische Partei Deutsch lands (SPD)

Lfd.
Nr. Name, Vorname Geburtsjahr Beruf 1 Tätigkeit Ortsteil

1 Weiss, Kerstin 1965 Sozialpädagogin /

2. Wählergemeinschaft Ostseestrand (WGO)

Lfd.
Nr. Name, Vorname Geburtsjahr Beruf / Tätigkeit Ortstei I

1 Muller, Florian 1988 Bankkaufmann Lütgenhof

Von alien Personen, die sich zur Bürgermeisterwahl bewerben und bereits am 15. Januar 1990
das 18. Lebensjahr vollendet hatten, liegt eine Erklärung nach § 66 Absatz 1 Satz 2 LKWG M-
V vor, dass Sie keine Tätigkeit für die Staatssicherheit der Deutschen Demokratischen
Republik ausgeübt haben.

Schönberg, den 11.09.2025

LaYs eräffrffg
Gemeindewahlleiter



Im Internet unter www.schoenberger-land.de mit Ablauf des 12. September 2025 bekannt
gemacht.


